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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung 
der §§ 7h, 10f und 11a des Einkommensteuergesetzes

Bekanntmachung 
des Ministeriums der Finanzen und für Europa 

Vom 21. Januar 2026

Inhalt
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2	 Belegenheit des Gebäudes in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungs-
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3	 Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG oder andere Maß-
nahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG

3.1	 Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
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3.1.1	 Modernisierung
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3.2	 Andere Maßnahmen an Gebäuden, die wegen ihrer ge- 

schichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeu- 
tung erhalten bleiben sollen (§ 7h Absatz 1 Satz 2 EStG)

3.3	 Wiedererrichtung eines Gebäudes

4	 Festlegung des Sanierungsgebiets oder städtebaulichen Ent- 
wicklungsbereichs und Modernisierungs- oder Instandset- 
zungsverpflichtung vor Beginn der Baumaßnahme

5	 Höhe der Aufwendungen und Inhalt der Bescheinigung

6	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

7	 Prüfungsrecht der Finanzbehörden

8	 Gebührenpflicht

9	 Inkrafttreten

Die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen für Herstel- 
lungskosten oder Anschaffungskosten bei Gebäuden in Sanie- 
rungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen nach 
§ 7h des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie die Regelung 
über den Abzug von Erhaltungsaufwand nach § 11a EStG an sol-
chen Gebäuden setzt eine Bescheinigung durch die zuständige 
Gemeindebehörde (Bescheinigungsbehörde) voraus.

Entsprechendes gilt für die Steuerbegünstigung nach §  10f 
EStG bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden in  
Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei- 
chen.

1	 Bescheinigungsverfahren

1.1	 Beantragung der Bescheinigung

Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen. Für Ge-
bäudeteile, die selbstständige unbewegliche Wirtschaftsgüter 
sind, sowie für Eigentumswohnungen und im Teileigentum 
stehende Räume sind grundsätzlich jeweils eigenständige Be-
scheinigungen auszustellen. Mehrere selbstständige unbeweg-
liche Wirtschaftsgüter in diesem Sinne liegen vor, wenn ein 
Gebäude in verschiedenen Nutzungs- und Funktionszusammen-
hängen steht (zum Beispiel Nutzung teilweise zu eigenen 
Wohnzwecken und teilweise zu fremden Wohnzwecken).

In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und Wohn- und 
Teileigentumsgemeinschaften kann stattdessen eine Gesamt-
bescheinigung inklusive der Aufteilung auf die einzelnen Teil-
objekte ausgestellt werden, soweit die antragstellende Person 
wirksam von den jeweiligen Erwerberinnen beziehungsweise 
Erwerbern bevollmächtigt wurde. Ist eine Gesamtbescheinigung 
erteilt worden, dürfen für diese Erwerberinnen beziehungsweise 
Erwerber keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt werden. Zur 
erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der begünstigten 
Aufwendungen vergleiche Tz. 5.

Die Bescheinigung muss schriftlich per Formular (Anlage  1) 
oder elektronisch über den hierfür vorgesehenen Dienst im 
bereitgestellten Online-Portal von den Eigentümerinnen be-
ziehungsweise Eigentümern beziehungsweise einer wirksam 
bevollmächtigten Person beantragt werden. An eine Vertretung 
ist eine Bescheinigung nur zu erteilen, wenn eine wirksame 
Vertretungsbefugnis vorliegt.

1.2	 Umfang des Bescheinigungsverfahrens

Das Bescheinigungsverfahren umfasst nach R 7h Absatz 4 der 
Einkommensteuer-Richtlinien (EStR) die Prüfung,

1.	 ob das Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen ist 
(Tz. 2 und 4),

2.	 ob Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des §  7h Absatz  1 Satz  1 EStG oder andere Maß-
nahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG durch-
geführt worden sind (Tz. 3),

3.	 in welcher Höhe Aufwendungen, die die Voraussetzungen 
der Nummer 2 erfüllen, angefallen sind (Tz. 5),

4.	 inwieweit Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln durch eine für 
Sanierungsgebiete oder städtebauliche Entwicklungsbereiche 
zuständige Behörde bewilligt worden sind oder nach Aus-
stellung der Bescheinigung bewilligt werden (vergleiche 
Tz. 6).

Bei der Bescheinigung handelt es sich um einen Verwaltungs-
akt in Form eines Grundlagenbescheides, an den die Finanz-
behörden im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Umfangs 
gebunden sind (§ 171 Absatz 10 in Verbindung mit § 175 Ab-
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satz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung [AO]). Ist die Be-
scheinigung aus Sicht der Finanzbehörde für Maßnahmen er-
teilt worden, bei denen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
vorliegen, hat die Finanzbehörde ein Remonstrationsrecht, das 
heißt, sie kann die Bescheinigungsbehörde zur Überprüfung 
veranlassen sowie um Rücknahme oder Änderung der der an-
tragstellenden Person erteilten Bescheinigung innerhalb der 
Jahresfrist (§ 48 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
[VwVfG]) nach Maßgabe des §  48 Absatz  1 VwVfG bitten. 
Die Bescheinigungsbehörde ist verpflichtet, der Finanzbehörde 
die Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung mitzuteilen 
(§ 4 der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden 
durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunk- 
anstalten [Mitteilungsverordnung - MV]). Bescheinigungen, die 
nach dem 31.  Dezember 2020 erteilt worden und offensicht-
lich rechtswidrig sind, binden die Finanzbehörden nicht; eines 
Remonstrationsverfahrens bedarf es insoweit nicht.

Eine Bescheinigung ist offensichtlich rechtswidrig, wenn an 
dem Verstoß der streitigen Maßnahme/Bescheinigung gegen 
formelles oder materielles Recht vernünftigerweise kein Zwei-
fel besteht und sich deshalb die Rechtswidrigkeit aufdrängt; 
ein besonders schwerwiegender Fehler ist - anders als bei § 44 
VwVfG - nicht erforderlich. Von einer offensichtlichen Rechts-
widrigkeit ist insbesondere auszugehen, wenn

-	 offensichtlich eine Rechtsgrundlage für die Erteilung der 
Bescheinigung fehlt oder

-	 die beziehungsweise der Begünstigte die Bescheinigung 
durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Hinsicht un- 
richtig oder unvollständig waren (zum Beispiel Beschei- 
nigung von Baumaßnahmen, die ohne vorherige Abstim- 
mung mit der Bescheinigungsbehörde durchgeführt worden 
sind).

Die bescheinigten Aufwendungen können steuerrechtlich nur 
berücksichtigt werden, wenn auch die weiteren steuerrecht-
lichen Voraussetzungen, die durch die zuständige Finanzbe- 
hörde geprüft werden, vorliegen (vergleiche Tz. 7).

Die Bindungswirkung der ausgestellten Bescheinigung erstreckt 
sich daher nicht auf diese Punkte, die einer abschließenden Prü-
fung durch die Finanzbehörde vorbehalten sind.

In die Bescheinigung ist folgender Hinweis aufzunehmen:

„Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde 
prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere 
ob durch die Baumaßnahmen ein bautechnischer Neubau ent-
standen ist, die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben, als Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und 
die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungs-
kosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder zu den 
Herstellungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht 
abziehbaren Kosten.“

Um den Eigentümerinnen beziehungsweise Eigentümern früh- 
zeitig Klarheit über den Inhalt der zu erwartenden Beschei- 
nigung zu geben, kann die Bescheinigungsbehörde bereits 
eine Zusicherung nach §  38 VwVfG über die zu erwartende 
Bescheinigung geben. Die dabei zugrunde gelegten Voraus-
setzungen sind eindeutig darzustellen.

Die Zusicherung hat den Hinweis zu enthalten, dass allein die 
zuständige Finanzbehörde prüft, ob steuerlich begünstigte An-
schaffungs-, Herstellungs- oder Erhaltungskosten im Sinne der 
§§ 7h, 10f und 11a EStG oder hiernach nicht begünstigte andere 
Kosten vorliegen. Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im 
Sinne des §  7h Absatz  2 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage ge-
eignet, um die erhöhten Absetzungen in Anspruch zu nehmen.

Eine verbindliche Auskunft über die voraussichtliche Be-
messungsgrundlage der Steuervergünstigung kann nur die zu- 
ständige Finanzbehörde bei Vorliegen einer Zusicherung der Be-
scheinigungsbehörde unter den allgemeinen Voraussetzungen 
für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft durch die Finanz-
behörden (§ 89 Absatz 2 ff. AO in Verbindung mit § 2 Absatz 1 
der Steuer-Auskunftsverordnung) geben.

2	 Belegenheit des Gebäudes in einem förmlich fest-
gelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich

Das Gebäude muss in einem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen sein 
(vergleiche auch Tz. 4). Aufwendungen für Maßnahmen an 
Gebäuden in anderen Gebieten (zum Beispiel Stadt- und Dorf-
erneuerungsmaßnahmen im Rahmen von Landesprogrammen 
ohne Anwendung des Besonderen Städtebaurechts des Bau-
gesetzbuches [BauGB] oder Maßnahmen im Sinne der §§ 171a 
bis 171e BauGB) sind nicht begünstigt.

Die Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs kann 
durch Rechtsverordnung der Landesregierung nach §  53 des 
Städtebauförderungsgesetzes (StBauFG) oder durch gemeind-
liche Satzung nach §§ 6 und 7 des Baugesetzbuch-Maßnahmen-
gesetzes (BauGB-MaßnahmenG) beziehungsweise nach §  165 
Absatz 6 BauGB begründet werden.

3	 Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 1 EStG oder andere 
Maßnahmen im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 2 EStG

Die Gemeinde hat zu bescheinigen, dass

-	 Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne 
des § 177 BauGB (vergleiche Tz. 3.1) oder

-	 Maßnahmen, zu deren Durchführung sich Eigentümerin be-
ziehungsweise Eigentümer gegenüber der Gemeinde ver- 
pflichtet haben und die der Erhaltung, Erneuerung und 
funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen, das 
wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutung erhalten bleiben soll (vergleiche Tz. 3.2),

durchgeführt worden sind und die Maßnahmen den Zielen und 
Zwecken der städtebaulichen Sanierung (§ 136 BauGB) oder 
Entwicklung (§ 165 BauGB) entsprechen.

Aufwendungen, die zu einem Neubau im bautechnischen 
Sinne führen, sind nicht begünstigungsfähig (§  7h Absatz  1a 
EStG). Ein Neubau im bautechnischen Sinne liegt vor, wenn 
die eingefügten Neubauteile dem Gesamtgebäude das Gepräge 
geben. Das ist dann der Fall, wenn die tragenden Gebäudeteile 
(zum Beispiel Fundamente, tragende Außen- und Innenwände, 
Geschossdecken und die Dachkonstruktion) in überwiegendem 
Umfang ersetzt werden.
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3.1	 Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne des § 177 BauGB (§ 7h Absatz 1 Satz 1 EStG)

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Sanie- 
rungsgebieten oder städtebaulichen Entwicklungsbereichen im 
Sinne des § 177 BauGB sind Maßnahmen, die eine Gemeinde 
zur Beseitigung von Missständen durch ein Modernisierungs-
gebot und zur Behebung von Mängeln durch ein Instand-
setzungsgebot anordnet (vergleiche auch Tz.  4). Die Besei- 
tigung von Missständen und die Behebung von Mängeln sind 
Maßnahmen, die den Zielen und Zwecken der städtebaulichen 
Sanierung und Entwicklung dienen.

Bescheinigungsfähig sind auch Modernisierungs- oder Instand-
setzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB, die anstelle 
eines Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebots auf Grund-
lage eines vor Beginn der Baumaßnahme abgeschlossenen 
schriftlichen städtebaulichen Vertrags (§  54 VwVfG, §  11 
BauGB) zwischen Eigentümerin beziehungsweise Eigen-
tümer und der Gemeinde durchgeführt worden sind. Bei der 
Vereinbarung kann sich die Gemeinde der Antragsunterlagen 
zur Genehmigung nach § 144 Absatz 1 BauGB bedienen. Die 
fehlende Vereinbarung kann nicht durch die Erteilung einer 
Baugenehmigung oder den Genehmigungsbescheid nach § 145 
BauGB ersetzt werden.

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne 
des § 7h Absatz 1 EStG beziehen sich auf im Inland belegene 
Gebäude. Dies setzt ein bereits bestehendes Gebäude voraus. 
Wegen der Verweisung in §  7h Absatz  3 EStG auf Absatz  1 
wird bei Eigentumswohnungen ein bereits bestehendes Objekt 
„Eigentumswohnung“ vorausgesetzt. In Fällen, in denen inner-
halb eines bestehenden Gebäudes oder auf einem bestehenden 
Gebäude Wohnraum neu geschaffen und dabei Wohnungseigen-
tum nach dem Wohneigentumsgesetz begründet wird, können 
sich Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im 
Sinne von § 7h EStG auf ein solches bereits bestehendes Ob-
jekt Eigentumswohnung beziehen, wenn sie den Maßgaben des 
§ 7h Absatz 1 Satz 1 und 2 EStG entsprechen und insbesondere 
nicht zu einem Neubau im Sinne von § 7 Absatz 1a EStG führen 
(vergleiche Tz. 3).

3.1.1	 Modernisierung

Durch Modernisierung zu beseitigende Missstände liegen nach 
§  177 Absatz  2 BauGB insbesondere vor, wenn das Gebäude 
nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse entspricht. Die Obergrenze für bauliche An-
forderungen bilden die Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 136 
in Verbindung mit § 140 Nummer 3 BauGB) oder Entwicklung 
(§  165 Absatz  3 BauGB), die Vorschriften der Landesbau-
ordnungen und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften über die 
Mindestanforderungen an die Bauausführung und die Gebäude-
ausstattung.

Nicht jedes Zurückbleiben hinter den heutigen Anforderungen 
begründet dabei einen Missstand.

Den Maßstab für den bescheinigungsfähigen erforderlichen 
Umfang der Modernisierung bilden die von der Gemeinde der 
Gesamtmaßnahme zugrunde gelegten Ziele und Zwecke der 
Sanierung oder Entwicklung, zum Beispiel die Sicherung und 

Stärkung der vorhandenen Wohnfunktion in einem Stadtgebiet 
durch Erhaltung von preiswertem Wohnraum oder durch not-
wendige Ergänzung vorhandener Wohnungen (soweit dies aus 
anderen Gründen nicht ausgeschlossen werden muss).

Dagegen können Maßnahmen in der Regel nicht gänzlich be-
scheinigt werden, wenn der Gebrauchswert des Gebäudes in-
folge der Modernisierung nach Beendigung der Maßnahmen 
weit über diesen Anforderungen der Sanierung oder Ent-
wicklung liegt. So werden zum Beispiel Modernisierungsmaß-
nahmen, die deutlich zu einer unerwünschten Änderung der 
bestehenden Sozialstruktur (zum Beispiel sogenannte Luxus-
modernisierungen von Wohnungen) oder Gewerbestruktur füh-
ren, von der Gemeinde nur insoweit bescheinigt, als dass sie der 
Verpflichtung gegenüber der Gemeinde entsprechen.

3.1.2	 Instandsetzung

Durch Instandsetzung zu behebende Mängel im Sinne §  177 
Absatz  3 BauGB liegen vor, wenn durch nachträgliche Ver-
schlechterung des Gebäudes (zum Beispiel durch Abnutzung, 
Alterung, Witterungseinflüsse oder Einwirkungen Dritter) ins-
besondere

-	 die bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes nicht nur 
unerheblich beeinträchtigt wird,

-	 das Gebäude nach seiner äußeren Beschaffenheit das Stra-
ßen- oder Ortsbild nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder

-	 das Gebäude erneuerungsbedürftig ist und wegen seiner 
städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen oder künst-
lerischen Bedeutung erhalten bleiben soll. Dafür ist nicht 
erforderlich, dass es sich um ein Baudenkmal im Sinne 
des § 2 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) handelt.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, die auf die Wieder-
herstellung des baulichen Zustandes gerichtet sind, der ur-
sprünglich vorhanden war (vergleiche aber Tz. 3.3). Laufende 
Instandhaltungsmaßnahmen sind nicht steuerlich begünstigt.

3.2	 Andere Maßnahmen an Gebäuden, die wegen ihrer ge- 
schichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeu- 
tung erhalten bleiben sollen (§ 7h Absatz 1 Satz 2 EStG)

Die Gemeinde muss neben der Belegenheit des Gebäudes in 
einem Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungs-
bereich bescheinigen, dass es sich um ein wegen seiner ge- 
schichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung 
erhaltenswertes Gebäude handelt. Diese bescheinigungsfähigen 
Aufwendungen für Herstellungskosten von Maßnahmen, die der 
Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des 
Gebäudes dienen, gehen über die Aufwendungen nach § 7h Ab-
satz 1 Satz 1 EStG (vergleiche Tz. 3.1) hinaus. Das Gebäude 
muss kein Baudenkmal im Sinne der jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften sein. Soweit es sich bei dem Gebäude um 
ein Baudenkmal handelt, ist auf die Möglichkeit der erhöhten 
Absetzung bei Baudenkmälern nach § 7i EStG hinzuweisen; im 
Übrigen sind in diesen Fällen die Bestimmungen der Denkmal-
schutzgesetze der Länder zu beachten.

In Betracht kommen Maßnahmen, die zur sinnvollen Nutzung 
des erhaltenswerten Gebäudes objektiv und nicht nur nach den 
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Verhältnissen der berechtigten Person notwendig sind. Zu sol-
chen Maßnahmen zählen beispielsweise

-	 der Erhalt und die Erneuerung eines Gebäudes (oder Ge-
bäudeteiles), das für die Raumbildung eines Straßenzuges 
oder Marktplatzes von besonderer Bedeutung ist,

-	 die Umnutzung oder Umgestaltung eines Gebäudes (zum 
Beispiel im Rahmen einer Konversion) oder Gebäudeteiles 
(zum Beispiel im Erd- oder Dachgeschoss), zum Beispiel 
wenn das Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
sonst nicht mehr nutzbar ist oder wenn das Gebäude nach 
den Zielen und Zwecken der Sanierung oder Entwicklung 
eine andere Funktion erhalten soll,

-	 Maßnahmen zur notwendigen Anpassung an den allge- 
meinen Wohnungsstandard über die Mindestanforderungen 
für Modernisierung im Sinne des § 177 BauGB (vergleiche 
Tz. 3.1.1) hinaus. Dazu gehört jedoch zum Beispiel nicht 
der Einbau eines offenen Kamins oder eines Kachelofens, 
wenn bereits eine Heizungsanlage vorhanden ist, oder von 
Schwimmbecken, Sauna, Bar etc.

Maßnahmen zur Errichtung neuer Stellplätze oder Garagen 
innerhalb oder außerhalb des Gebäudes können nur bescheinigt 
werden, wenn sie zur sinnvollen Nutzung des Gebäudes un-
erlässlich sind.

Aufwendungen für neue Gebäudeteile zur Erweiterung der  
Nutzfläche, zum Beispiel Anbauten oder Erweiterungen, können 
nicht bescheinigt werden. Ausnahmen sind denkbar, wenn die 
Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung unerlässlich sind und 
ohne sie eine Nutzung entsprechend den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Sanierung (§ 136 in Verbindung mit § 140 
Nummer 3 BauGB) oder Entwicklung (§ 165 BauGB) objektiv 
und nicht nur nach den Verhältnissen der berechtigten Person 
ausgeschlossen ist. Entsprechendes gilt für Ausbauten, zum Bei-
spiel des Dachgeschosses zur Erweiterung der Nutzfläche.

Bei Umnutzungen und Nutzungserweiterungen ist auch der 
rechtfertigende Ausnahmetatbestand zu bescheinigen und zu 
begründen, dass die Aufwendungen zur sinnvollen Nutzung 
unerlässlich sind und ohne sie eine Nutzung entsprechend den 
Zielen und Zwecken der städtebaulichen Sanierung oder Ent-
wicklung objektiv und nicht nur nach den Verhältnissen der be-
rechtigten Person ausgeschlossen ist.

Entsteht durch die Baumaßnahmen ein steuerrechtlich selbst- 
ständiges Wirtschaftsgut, zum Beispiel eine getrennt vom 
Gebäude errichtete Tiefgarage oder Außenanlagen (Straßen-
zufahrten, Hofbefestigung, Grün- und Gartenanlagen), sind die 
Aufwendungen grundsätzlich nicht nach § 7h EStG begünstigt. 
Die Prüfung, ob ein selbstständiges Wirtschaftsgut entstanden 
ist, obliegt den Finanzbehörden (vergleiche Tz. 7).

Die Kosten für die Anschaffung und Installation von Photovol-
taikanlagen sind nicht begünstigt, weil sie nach geltender Ver-
waltungsauffassung - anders als Solarthermieanlagen - ertrag-
steuerlich keine Gebäudebestandteile, sondern selbstständige 
Wirtschaftsgüter darstellen. Das gilt auch für dachintergierte 
Photovoltaikanlagen (zum Beispiel in Form von Solardach-
ziegeln) in Bezug auf die auf das Photovoltaikmodul ent-
fallenden Kosten; die auf die Dachkonstruktion entfallenden 
Kosten sind hingegen begünstigungsfähig.

Bescheinigungsfähig sind nur Maßnahmen, zu deren Durch-
führung sich die Eigentümerinnen beziehungsweise Eigen-
tümer gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet haben 
(zum Zeitpunkt der Verpflichtung vergleiche auch Tz. 4).

3.3	 Wiedererrichtung eines Gebäudes

Der Abbau und die anschließende Wiedererrichtung des Ge-
bäudes unter weitestgehender Wiederverwendung der alten 
Bauteile (zum Beispiel Teile der Fachwerktragkonstruktion 
und Dachdeckung) ist nur dann eine bescheinigungsfähige 
Sanierungsmaßnahme im Sinne des §  177 BauGB in Verbin- 
dung mit §  7h EStG, wenn diese Rekonstruktion aus bau-
technischen, sicherheitstechnischen oder wirtschaftlichen Grün- 
den geboten ist.

Die Wiedererrichtung eines Gebäudes nach historischem Vor-
bild nach dem Abriss sowie der Wiederaufbau eines zerstörten 
Gebäudes oder Gebäudeteiles (zum Beispiel in einer Baulücke) 
sind keine bescheinigungsfähigen Aufwendungen nach §  7h 
EStG.

4	 Festlegung des Sanierungsgebiets oder städtebau-
lichen Entwicklungsbereichs und Modernisierungs- 
oder Instandsetzungsverpflichtung vor Beginn der 
Baumaßnahme

Vor Beginn der Baumaßnahme muss

-	 das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche Entwicklungs-
bereich förmlich festgelegt sein,

-	 das Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot ausge- 
sprochen oder die Vereinbarung abgeschlossen worden sein 
(Tz. 3.1).

Soweit einzelne Baumaßnahmen bereits vor den oben ge-
nannten Voraussetzungen durchgeführt wurden, kann eine Be-
scheinigung nicht erteilt werden. Die nachträgliche Festlegung 
oder Verpflichtung reicht nicht aus.

Werden das Sanierungsgebiet oder der städtebauliche Ent-
wicklungsbereich oder die Verpflichtung im Verlaufe einer 
Baumaßnahme festgelegt, können nur die nach diesem Zeit-
punkt durchgeführten Maßnahmen bescheinigt werden.

Wird die dem Objekt zugrunde liegende Sanierungssatzung 
während der Durchführung der Baumaßnahme oder danach auf-
gehoben, ist dies für die Begünstigung der bereits entstandenen 
oder noch entstehenden Aufwendungen ohne Bedeutung. 
Ausschlaggebend ist alleine die förmliche Festlegung als 
Sanierungsgebiet oder städtebaulicher Entwicklungsbereich im 
Zeitpunkt des Beginns der Instandsetzungs-/Modernisierungs-
maßnahme.

Die Bescheinigungsbehörde hat bereits bei Anordnung des Mo-
dernisierungs- oder Instandsetzungsgebots oder im Rahmen der 
Vereinbarung (vergleiche Tz. 3.1) hinzuweisen auf

-	 die Bedeutung für die Erteilung einer Bescheinigung,
-	 das eigenständige Prüfungsrecht der Finanzbehörden (ver-

gleiche Tz. 7).
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5	 Höhe der Aufwendungen und Inhalt der Bescheini- 
gung

Die Bescheinigungsbehörde hat nur tatsächlich angefallene 
Aufwendungen zu bescheinigen. Dazu gehört nicht die eige-
ne Arbeitsleistung der Eigentümerinnen beziehungsweise 
Eigentümer oder die Arbeitsleistung aus unentgeltlicher Be-
schäftigung. Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen 
gehören aber die auf begünstigte Maßnahmen entfallenden 
Lohn- und Gehaltskosten für eigene Arbeitnehmerinnen be-
ziehungsweise Arbeitnehmer, Material und Betriebskosten, 
Aufwendungen für Arbeitsgeräte. Genehmigungs- und Prü- 
fungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten oder 
geprüften Baumaßnahme. Skonti, anteilige Beiträge zur Bau-
wesenversicherung oder sonstige Abzüge mindern die zu be-
rücksichtigenden Kosten. Die Prüfung schließt keine Preis- 
oder Angebotskontrolle ein.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören grund-
sätzlich auch die Gemeinkosten. In Bauträgerfällen gehören 
zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen auch die so-
genannten Funktionsträgergebühren (zum Beispiel Kosten eines 
Sanierungs- oder Entwicklungsträgers oder von Beauftragten 
im Sinne der §§ 157 und 167 BauGB, Baubetreuungskosten; 
vergleiche im Einzelnen Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 20.  Oktober 2003, BStBl  I S.  546), der 
Gewinnaufschlag des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer so- 
wie weitere Anschaffungsnebenkosten. Die Entscheidung, ob 
diese Aufwendungen zum Beispiel den Herstellungs- oder An-
schaffungskosten oder den sofort abziehbaren Werbungskosten 
zuzurechnen sind, obliegt den Finanzbehörden. In diesen Fällen 
ist folgender Zusatz in die Bescheinigung aufzunehmen:

„Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, 
Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträgers, 
die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsneben-
kosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Fest-
stellungen der Finanzbehörden zu den Anschaffungskosten im 
Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungs-
kosten gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen ent-
fallen.“

Werden Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere 
Anschaffungsnebenkosten nicht bescheinigt, ist folgender Zu-
satz in die Bescheinigung aufzunehmen:

„Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen Ge-
meinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des 
Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungs-
nebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, der  
nach den Feststellungen der Finanzbehörde zu den Anschaf- 
fungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den 
Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten Baumaß-
nahmen entfallen.“

Zur hieraus folgenden Prüfverpflichtung der Finanzbehörden 
siehe Tz. 7 Nummer 7.

Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvollziehbaren 
und prüffähigen Rechnungen sind von der antragstellenden 
Person vollständig nach Gewerken geordnet entsprechend dem 

Vordruck oder elektronisch über den hierfür vorgesehenen 
Dienst im bereitgestellten Online-Portal aufzulisten. Darin 
sind auch Angaben zum Zahlbetrag und Zahlungsdatum der 
einzelnen Rechnungen sowie zum Zeitpunkt der Ausführung 
der Baumaßnahme zu tätigen. Außerdem muss daraus hervor-
gehen, welche der Rechnungen und in welcher Höhe Auf-
wendungen aus zusammengefassten Rechnungen auf Außen-
anlagen entfallen und welcher Art diese Außenanlagen sind. 
Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Abschlags-
rechnungen und Kostenvoranschläge ersetzen keine Schluss-
rechnung. Kassenzettel müssen Menge, Artikel und Preis ein-
deutig erkennen lassen. Der Bescheinigungsbehörde bleibt das 
Recht zur Anforderung von Originalrechnungen und weiteren 
Unterlagen (zum Beispiel Werkvertrag, Überweisungs- oder 
Zahlungsbeleg), die die Echtheit der Herkunft und die Unver-
sehrtheit des Inhalts der Rechnungen nachweisen, vorbehalten.

Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insolvenz 
des Bauträgers nicht möglich, kann die Bescheinigung nur er-
teilt werden, wenn die begünstigten Aufwendungen einzeln 
nach Gewerken durch ein von der Erwerberin beziehungsweise 
dem Erwerber vorzulegendes Gutachten einer beziehungs-
weise eines Bausachverständigen nachgewiesen werden und 
sie beziehungsweise er die Insolvenz des Bauträgers glaub-
haft macht. Der an den Bauträger gezahlte Kaufpreis bildet 
die Obergrenze der bescheinigungsfähigen Aufwendungen. 
Pauschalrechnungen von Handwerksbetrieben können nur be-
rücksichtigt werden, wenn das Angebot, das dem Pauschal-
vertrag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn es zur Prüfung der 
Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kalku-
lation verlangt werden. Der Bescheinigungsbehörde bleibt das 
Recht zur Anforderung von Originalrechnungen, Original-An-
gebot und Original-Kalkulation vorbehalten. Genehmigungs- 
und Prüfungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten 
oder geprüften Baumaßnahme.

Die Bescheinigungsbehörde hat zu bescheinigen, ob die dem 
Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maßnahme durch-
geführt wurde und die Kosten durch Vorlage der Rechnungen 
nachgewiesen wurden.

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Bestand-
teil der Bescheinigung (Pflichtanlage). Die Bescheinigungs-
behörde hat darauf die anerkannten Aufwendungen kenntlich 
zu machen.

Betreffen Baumaßnahmen mehrere Sanierungs- oder Entwick- 
lungsobjekte, für die jeweils selbstständige Bescheinigungen  
auszustellen sind - beispielsweise mehrere Eigentumswohnun- 
gen in einem Gesamtobjekt, vergleiche Tz. 1.1 - oder für die eine 
Gesamtbescheinigung ausgestellt wird und die Aufteilung in einer 
Anlage beigefügt ist, ist die Zuordnung der Gesamtaufwendun- 
gen grundsätzlich nach den vorgelegten Aufteilungsschlüsseln 
vorzunehmen, sofern diese nach rein wirtschaftlichen Kriterien 
erfolgten. Andernfalls sind die Gesamtaufwendungen nach den 
folgenden Grundsätzen auf die Einzelobjekte aufzuteilen:

-	 Die das Gesamtgebäude (= Gemeinschaftseigentum, bei-
spielsweise tragende Elemente, Fassade, Dach, Treppen-
haus) betreffenden Kosten sind den eigenständigen Ge-
bäudeteilen jeweils anteilig nach dem Verhältnis der 
Nutzflächen zuzuordnen.
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-	 Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebäude betreffen, 
sind ebenfalls im Nutzflächenverhältnis aufzuteilen, so-
weit die Ausstattung der einzelnen Gebäudeteile identisch 
ist (beispielsweise vergleichbare Fliesen, Bodenbeläge, 
Sanitärinstallationen). Weichen die Ausstattungsmerkmale 
- etwa aufgrund von Sonderwünschen der Eigentümerinnen 
beziehungsweise Eigentümer - voneinander ab oder be-
treffen Baumaßnahmen nur eine Wohnung, ist eine direkte 
Zuordnung zum Einzelobjekt vorzunehmen.

In Fällen, in denen der Bauträger die einzelnen Eigentums- 
einheiten zu unterschiedlichen Quadratmeterpreisen veräußert, 
kann eine abweichende Aufteilung in Betracht kommen.

Gesamtaufwendungen sind die dem Bauträger in Rechnung ge-
stellten und an die Erwerberin beziehungsweise den Erwerber 
weitergegebenen Kosten für Baumaßnahmen.

Bei Bauherrinnen beziehungsweise Bauherren oder Erwer- 
benden, die einen Bauträger, eine Baubetreuung oder ein 
Generalunternehmen mit der Durchführung der Maßnahmen 
beauftragt haben, und in vergleichbaren Fällen ist die not-
wendige Prüfung der Einzelleistungen nur möglich, wenn 
die antragstellende Person die spezifizierten Rechnungen der 
Handwerksbetriebe, der Subunternehmen und der liefernden 
Firmen an den Bauträger oder Ähnliche sowie einen detaillier-
ten Einzelnachweis über die Vergütungen für deren beziehungs-
weise dessen eigene Leistungen vorlegt. Wenn es zur Prüfung 
der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kal-
kulation verlangt werden. Der Bescheinigungsbehörde bleibt 
das Recht zur Anforderung von Originalrechnungen und Origi-
nal-Kalkulation vorbehalten.

Bei mehrjährigen Baumaßnahmen sind der Beginn und das 
Ende der Baumaßnahmen in die Bescheinigung aufzunehmen.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört auch 
die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. Soweit 
die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, kann die Be-
scheinigung auf Begehren der antragstellenden Person auf 
die Nettorechnungsbeträge beschränkt werden. Schuldet die 
Bauherrin beziehungsweise der Bauherr die Umsatzsteuer aus 
den von ihr beziehungsweise ihm bezogenen Leistungen nach 
§ 13b des Umsatzsteuergesetzes (UStG), kann die von ihr be-
ziehungsweise ihm an die Finanzbehörde abgeführte Umsatz-
steuer in die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung 
ist, dass die Anmeldung und Zahlung der nach § 13b UStG ge-
schuldeten Umsatzsteuer nachgewiesen ist.

6	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, die aus 
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln (in der Regel 
Städtebauförderung) bewilligt wurden. Sanierungs- oder Ent-
wicklungsförderungsmittel sind Mittel des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden oder der Gemeindeverbände, die zur Förde-
rung der Entwicklung oder Sanierung bestimmt sind (§§ 164a 

und 164b BauGB). Etwaige Zuschüsse aus anderen Förder-
programmen brauchen nicht bescheinigt zu werden.

Werden Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsförder-
mitteln nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, ist diese 
entsprechend zu ändern (§  7h Absatz  2 Satz  2, 2.  Halbsatz 
EStG) und der Finanzbehörde Mitteilung hiervon zu machen 
(§ 4 MV).

7	 Prüfungsrecht der Finanzbehörden

Die Finanzbehörden haben zu prüfen,

1.	 ob die vorgelegte Bescheinigung von der zuständigen Be-
scheinigungsbehörde ausgestellt worden ist,

2.	 ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich dem 
Gebäude zuzuordnen sind,

3.	 ob durch die Baumaßnahmen ein bautechnischer Neubau 
entstanden ist (vergleiche Tz. 3),

4.	 ob die bescheinigten Aufwendungen zu den Herstellungs-
kosten (an einem bereits bestehenden Gebäude) oder den 
nach § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG begünstigten Anschaffungs-
kosten, zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsaufwand, 
oder zu den nicht abziehbaren Ausgaben gehören,

5.	 ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwendungen 
gewährt werden oder worden sind,

6.	 ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder bei einem 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude wie Sonder-
ausgaben berücksichtigt werden können,

7.	 in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Abset- 
zungen, die Verteilung von Erhaltungsaufwand oder der 
Abzug wie Sonderausgaben erstmals in Anspruch genom- 
men werden können,

8.	 in welcher Höhe Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer sowie weitere An-
schaffungsnebenkosten angefallen sind und in welcher 
Höhe diese auf die begünstigten Maßnahmen entfallen.

8	 Gebührenpflicht

Etwaige für die Erteilung der Bescheinigung angefallenen 
Gebühren gehören nicht zu den bescheinigungsfähigen Auf-
wendungen.

Diese Gebühren sind, sofern das Objekt zur Einkunftserzielung 
genutzt wird, als Werbungskosten beziehungsweise Betriebs-
ausgaben abziehbar.

9	 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. Gleichzeitig werden die 
Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7h, 10f und 
11a des Einkommensteuergesetzes vom 2. August 2017 (ABl. 
S. 736) aufgehoben.
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Anlage 1

Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a  
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Anlagen

1.	 Pläne Bestand
2.	 Pläne mit Eintragung der Maßnahmen
3.	 Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot oder Vereinbarung
4.	 Rechnungen (Schlussrechnungen)

Antragstellerin beziehungsweise Antragsteller

Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon, E-Mail:
Zuständige Finanzbehörde, Steuernummer:
Steueridentifikationsnummer:

 �Eigentümerin bzw.  
Eigentümer

 �sonstige bauberechtigte 
Person

 �Vertretung der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers 
oder einer sonstigen bauberechtigten Person (Vollmacht ist bei-
gefügt)

1.	 Die Maßnahmen wurden durchgeführt an einem Gebäude (Gebäudeteil, der ein selbstständiges unbewegliches Wirtschaftsgut ist, 
einer Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen)

 in einem Sanierungsgebiet	  in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich

Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung

2.	 Bezeichnung der Maßnahme:                                                                        

3.	 Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen

Lfd. Nr. Maßnahme begonnen (Jahr) beendet (Jahr)

3a.	 Wohn-/Nutzflächen

Vor Beginn der Baumaßnahmen:	 Wohnfläche	 qm	 Nutzfläche	 qm

Nach Beendigung der Baumaßnahmen:	 Wohnfläche	 qm	 Nutzfläche	 qm
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4.	 Aufstellung der Kosten

Die Kosten sind nach Gewerken oder Bauteilen (zum Beispiel Einbau Zentralheizung) zu ordnen und laufend zu nummerieren. Skonti 
und sonstige Abzüge sind vom Rechnungsbetrag abzusetzen. Bei Bedarf weitere Blätter beifügen.

Lfd. Nr. Rechnungs-
datum

Kurzbezeichnung 
von Gewerk oder 
Bauteil

Abschluss der 
Maßnahme 

Rechnungs-
betrag

Zahlungs-
betrag

Zahlungs-
datum 

in Position ent-
haltene Außen-
anlagen

Prüfvermerk

Übertrag 
Gesamt

	 Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten einer beziehungsweise eines Bau-
sachverständigen sowie Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt).

	 Antragstellerin beziehungsweise Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt.
	 An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UStG: ________€ (Nachweise sind beigefügt).

5.	 Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl I S. 546)

Gebühren/Kosten für Rechnungsdatum Rechnungsbetrag Zahlungsbetrag Zahlungsdatum
Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung

Vorauszahlung von Schuldzinsen

Zinsfreistellungsgebühren

Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungs-
gebühren

Kosten der Darlehenssicherung

Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammen-
hang mit der Vermietung beziehungsweise Finanzierung

Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen-  
beziehungsweise Endfinanzierung

Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder  
Eigenkapitals und des Treuhandauftrags

Abschlussgebühren

Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungs- 
gebühren sowie Platzierungsgarantiegebühren

Kosten der Konzeptionserstellung und Prospekt-
prüfung

Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten

Preissteigerungs-, Kosten- beziehungsweise Vertrags-
durchführungs-Garantiegebühren
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Gebühren/Kosten für Rechnungsdatum Rechnungsbetrag Zahlungsbetrag Zahlungsdatum
Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung

Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen

Sonstiges

6.	 Generalübernehmerverträge

ja  	 nein  

Wenn ja, dann

a)	 Eigentümerin beziehungsweise Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu den Nummern 4. 
und 5. sind nicht erforderlich)

b)	 Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu den Nummern 4. und 5. sind erforderlich)

c)	 Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger

Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen b oder c vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften Kosten zu 
bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den Anschaffungskosten des 
Altgebäudes beziehungsweise den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG, den Herstellungskosten beziehungs-
weise Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt die zuständige Finanz-
behörde vor.

7.	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (zum Beispiel Städtebauförderung) gewährt worden sind, bitte hier auflisten.

Zuschussgeberin  
beziehungsweise  
Zuschussgeber

Baumaßnahme Datum der Bewilligung Betrag  
€

Datum der Auszahlung

                                                                                       

Gesamt     

Summe der Kosten (Nummer 4.)
abzüglich Summe der bewilligten Zuschüsse (Nummer 7.)
Insgesamt

Ort, Datum	 Unterschrift
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Anlage 2

Muster für die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7h, 10f, 11a  
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Anlagen

Pläne zur Rückgabe
Rechnungsaufstellung
Rechnungen (Schlussrechnungen)

Sehr geehrte

(Die Bescheinigungsbehörde) bestätigt, dass das Gebäude (der Gebäudeteil, der ein selbstständiges unbewegliches Wirtschaftsgut ist, 
die Eigentumswohnung oder die im Teileigentum stehenden Räume)

(Genaue Adresse des Objekts, bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Beschreibung:)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

	 in einem durch Sanierungssatzung vom                  förmlich festgelegten Sanierungsgebiet belegen ist.

	 in einem durch

-	 am                  rechtsverbindlich gewordene Rechtsverordnung der Landesregierung nach § 53 StBauFG oder

-	 gemeindliche Satzung nach §§ 6 und 7 BauGB-MaßnahmenG vom                 

-	 gemeindliche Satzung nach § 165 Absatz 6 BauGB

förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereich belegen ist.

An dem Gebäude sind durchgeführt worden:

	 Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB

	 Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB

	 Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen seiner

	 geschichtlichen
	 künstlerischen oder
	 städtebaulichen

Bedeutung erhaltenswert ist.

Der Durchführung der Maßnahme lag zugrunde:

	 Modernisierungsgebot vom                 
	 Instandsetzungsgebot vom                

	 eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Antragstellerin beziehungsweise dem Antragsteller und der Gemeinde vom            

Die hieran in der Zeit vom                  bis                  durchgeführten Maßnahmen (konkrete Bezeichnung/Beschreibung der Baumaß-
nahme) haben zu Aufwendungen von                  € einschließlich Umsatzsteuer  /ohne Umsatzsteuer  geführt.

Die Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der Kosten, das Bestandteil dieser Bescheinigung ist, gekennzeichnet. Die 
Kosten sind durch die Rechnungen nachgewiesen worden. Die Baumaßnahmen wurden vor Beginn mit der Gemeinde abgestimmt.
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Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde prüft wei-
tere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Werbungskosten 
oder wie Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 
EStG oder zu den Herstellungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten.

	 Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren und/oder Gewinnaufschläge des Bau-
trägers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen 
der Finanzbehörde zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die 
auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen.

	 Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen, Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bau-
trägers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, der nach den 
Feststellungen der Finanzbehörde zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Absatz 1 Satz 3 EStG oder den Herstellungskosten 
gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen.

Für die durchgeführte Baumaßnahme ________________________ (konkrete Baumaßnahme/Beschreibung der Maßnahme) wurden 
aus öffentlichen Mitteln

	 Zuschüsse von insgesamt € 	  gewährt, davon wurden

	 bewilligt € 	  am 	 , ausgezahlt € 	  am 	

	 bewilligt € 	  am 	 , ausgezahlt € 	  am 	

	 keine Zuschüsse gewährt.

Werden solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung bewilligt, wird diese entsprechend geändert und der Finanzbehörde 
Mitteilung hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt die Empfängerin beziehungsweise der Empfänger verpflichtet, für die Maßnahme 
vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlicher Kasse in ihrer beziehungsweise seiner Steuererklärung der Finanzbehörde 
anzugeben, da sie zu einer Minderung der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen führen.

	 Es liegt eine Nutzungserweiterung oder Umnutzung vor.

Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise förderfähig (vergleiche Tz. 3.2 der Bescheinigungsrichtlinien):

	 _______________________________________________________________________________________________________
	 _______________________________________________________________________________________________________
	 _______________________________________________________________________________________________________
	 _______________________________________________________________________________________________________

Ergänzende Bemerkungen:

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei der Finanzbehörde (und ist gebührenpflichtig).
Rechnung und Überweisungsformular liegen bei.

- Rechtsbehelfsbelehrung -

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1	 Grundlagen

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie in Verbindung 
mit der Konzeption zur Umsetzung dieser Richtlinie sowie den 
Verwaltungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) Zuwendungen im Bereich des Brand- und Katastrophen-
schutzes auf Grundlage der nachstehenden Regelungen:

-	 §§ 24, 44 Absatz 4 und 46 Brandenburgisches Brand- und 
Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG),

-	 Verordnung über die Einheiten und Einrichtungen des Ka-
tastrophenschutzes (KatSV) und

-	 Verwaltungsvorschriften zur KatSV (VV KatSV).

Die Konzeption des Ministeriums des Innern und für Kommu-
nales zur Umsetzung der „Richtlinie des Ministeriums des In-
nern und für Kommunales zur Gewährung von Zuwendungen 
im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, der tech-
nischen Hilfeleistung sowie dem Betrieb der integrierten 
Regionalleitstellen“ (Konzeption BKS-RL) wird auf der Web-
site des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

https://mik.brandenburg.de/mik/de/innere-sicherheit/brand- 
katastrophenschutz/zuwendungen/brand-und-katastrophenschutz-
richtlinie/ 

bekannt gegeben.

1.2	 Zuwendungsentscheidung

Ein Anspruch der oder des Antragstellenden auf Gewährung 
der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde nach Nummer  7.2 dieser Richtlinie auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel. Über die Priorität und Auswahl der 
zuwendungsfähigen Maßnahmen wird insbesondere anhand 
der in der Konzeption BKS-RL zu den einzelnen Zuwendungs-
schwerpunkten festgelegten Kriterien entschieden.

2	 Gegenstand der Zuwendung

2.1	 Zuwendungsfähige Maßnahmen

Gegenstand der Zuwendungen sind Maßnahmen des Brand-
schutzes, des Katastrophenschutzes, der Nachwuchsgewinnung 
und der Brandschutzerziehung. Die zuwendungsfähigen Maß-
nahmen nach dieser Richtlinie werden durch die Konzeption 
BKS-RL konkretisiert. Die Bewilligungsbehörde entscheidet, 
welche Ausstattung beschafft werden soll. Der Ausstattungs-
bedarf wird durch die Bewilligungsbehörde unter Beteiligung 
der Sonderaufsichtsbehörden gemäß § 22 Satz 1 BbgBKG er-
mittelt. Die Konzeption BKS-RL legt die Priorität des Landes 
fest und setzt Schwerpunkte im Rahmen der Zuwendungen im 
Brand- und Katastrophenschutz.

Richtlinie des Ministeriums des Innern 
und für Kommunales für Zuwendungen 

im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, 
der technischen Hilfeleistung sowie dem Betrieb 

der integrierten Regionalleitstellen 
(Brand- und Katastrophenschutz-Richtlinie - BKS-RL)

Vom 15. Januar 2026
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2.2	 Brandschutz, Hilfeleistung und integrierte Regional-
leitstellen

Zuwendung

Das Land unterstützt die kommunalen Aufgabenträger bei der 
Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben im örtlichen und über-
örtlichen Brandschutz sowie in der örtlichen und überörtlichen 
Hilfeleistung, insbesondere im Rahmen der überörtlichen Auf-
gabenwahrnehmung und der interkommunalen Zusammen-
arbeit. Das Land unterstützt die kommunalen Aufgabenträger 
hinsichtlich des Erhalts und der Weiterentwicklung der vor-
handenen Infrastruktur der integrierten Regionalleitstellen 
(IRLS) zur Gewährung eines einheitlichen technischen Niveaus 
der IRLS sowie der Sicherstellung der Redundanz.

Maßnahmen

Für die Modernisierung von Einsatzfahrzeugen und der tech-
nischen Ausstattung in den Bereichen Brandschutz und Hilfe-
leistung sowie der vorhandenen Infrastruktur der IRLS können 
Zuwendungen gewährt werden. Die weitere Konkretisierung 
erfolgt im Kapitel 2 der Konzeption BKS-RL. In der Konzep-
tion BKS-RL werden die zuwendungsfähigen Maßnahmen mit 
konkreten Fahrzeugtypen, Ausstattungstypen und Zyklen nach 
Jahren festgelegt.

2.3	 Katastrophenschutz

Zuwendung

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im vorbeugenden und im abwehrenden Ka-
tastrophenschutz gemäß BbgBKG und KatSV einschließlich 
VV KatSV Zuwendungen.

Maßnahmen

Für die Beschaffung moderner Einsatztechnik und die Aus-
stattung im Katastrophenschutz werden Zuwendungen zur Mo-
dernisierung von Einsatzfahrzeugen und zur Ausstattung der 
Befehlsstellen gewährt. Die weitere Konkretisierung erfolgt im 
Kapitel 3 der Konzeption BKS-RL. In der Konzeption BKS-RL 
werden die zuwendungsfähigen Maßnahmen mit konkreten Fahr-
zeugtypen, Ausstattungstypen und Zyklen nach Jahren festgelegt.

2.4	 Übungen im Katastrophenschutz

Zuwendung

Die unteren Katastrophenschutzbehörden gemäß § 2 Absatz 1 
Nummer 3 BbgBKG werden bei der Erfüllung ihrer Aufgabe 
aus § 37 Absatz 1 Nummer 5 BbgBKG, Katastrophenschutz-
übungen durchzuführen, unterstützt.

Maßnahmen

Es werden für folgende Übungen Zuwendungen gewährt:

-	 fachdienstübergreifende Vollübungen gemäß § 5 Absatz 3 
Nummer 5 KatSV, die unter Einbeziehung von Elementen 
der Gesamtführung kreis- oder länderübergreifend durch-
geführt werden,

-	 Marschübungen von Katastrophenschutzeinheiten gemäß 
§ 5 Absatz 3 Nummer 3 KatSV und

-	 Stabsrahmenübungen gemäß §  5 Absatz  3 Nummer  4 
KatSV, die unter Anwendung der Stabssoftware Com-
mandX sowie der hierfür erforderlichen Hinzuziehung ex-
terner Expertise durchgeführt werden.

Die weitere Konkretisierung erfolgt im Kapitel 4 der Konzep-
tion BKS-RL.

2.5	 Nachwuchsgewinnung und Brandschutzerziehung

Zuwendung

Um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den freiwilligen 
Feuerwehren und den im Katastrophenschutz mitwirkenden 
Hilfsorganisationen auszubauen und zu erhalten, werden die 
Nachwuchsgewinnung im Brand- und Katastrophenschutz und 
die Brandschutzerziehung mit Zuwendungen unterstützt.

Maßnahmen

Im Bereich der Nachwuchsgewinnung und der Brandschutz-
erziehung werden Maßnahmen zur Gewinnung und langfristigen 
Sicherung von Mitgliedern, zur Ausstattung der Jugendfeuer-
wehren und Jugendorganisationen der im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Hilfsorganisationen und zur Verbesserung der ma-
teriellen Grundlagen für die Brandschutzerziehung und schulische 
Projekte in Form von Ausbildungs- und Werbematerialien, Schutz-
bekleidung, Transportfahrzeugen, Anhängern und Sachkosten für 
ausgewählte Aktivitäten im Bereich der Nachwuchs- und Mit-
gliedergewinnung mit Zuwendungen unterstützt. Die weitere 
Konkretisierung erfolgt im Kapitel 5 der Konzeption BKS-RL.

3	 Zuwendungsempfangende

3.1	 Antragsberechtigung

Die Zuwendungsempfangenden unterscheiden sich nach den 
Zuwendungsschwerpunkten dieser Richtlinie und werden in 
den Nummern  3.2 bis 3.5 gesondert geregelt. Die Antrags-
berechtigung besteht ausschließlich für die dort benannten Zu-
wendungsschwerpunkte.

Mit der Übertragung von Aufgaben im Rahmen der Gemein-
schaftsarbeit nach dem Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) geht die Träger-
schaft im Sinne dieser Richtlinie über, sodass die Kommunen 
im Sinne des § 1 Absatz 3 GKGBbg, denen eine Aufgabe über-
tragen wurde, Antragstellende oder Antragstellender gemäß 
dieser Richtlinie sein können. Mit einer Aufgabendurchführung 
mandatierte Kommunen im Sinne des § 1 Absatz 3 GKGBbg 
sind antragsberechtigt, sofern die Kooperationsvereinbarung 
der Kommunen die Abwicklung der zuwendungsfähigen Maß-
nahme über den Haushalt der beauftragten Kommune vorsieht.

3.2	 Brandschutz, Hilfeleistung und integrierte Regional-
leitstellen

Antragsberechtigt und zugleich Zuwendungsempfangende sind

-	 für den Bereich Brandschutz und Hilfeleistung die kommu-
nalen Aufgabenträger gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 
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Nummer  2 BbgBKG, hier insbesondere die Träger einer 
Stützpunktfeuerwehr, wenn das für den Brand- und Katas-
trophenschutz zuständige Ministerium die Eigenschaft als 
zuwendungsfähige Stützpunktfeuerwehr nach Maßgabe der 
Konzeption BKS-RL zuvor bestätigt hat. Im Falle einer ge-
meinsamen Trägerschaft einer Stützpunktfeuerwehr durch 
mehrere Träger des Brandschutzes auf Grundlage einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Antrag-
stellung durch die Träger gemeinsam oder durch einen Trä-
ger im Namen aller Träger.

-	 für den Bereich der IRLS der jeweilige Träger der IRLS 
gemäß § 10 Absatz 1 BbgBKG.

3.3	 Katastrophenschutz

Antragsberechtigt und zugleich Zuwendungsempfangende 
sind die gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 3 BbgBKG für die Auf-
gaben des Katastrophenschutzes zuständigen Landkreise und 
kreisfreien Städte. Bei Maßnahmen zur Ausstattung der Be-
fehlsstellen ist abweichend davon der Träger der IRLS antrags-
berechtigt, wenn und soweit er durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag von den jeweils zuständigen Aufgabenträgern des 
Katastrophenschutzes im Bereich der IRLS damit beauftragt 
wurde, die Zuwendungsanträge für sie zu stellen und die Zu-
wendungen zu empfangen.

3.4	 Übungen im Katastrophenschutz

Antragsberechtigt und zugleich Zuwendungsempfangende 
für eine Zuwendung bei der Durchführung von Katastrophen-
schutzübungen sind die für die Aufgaben des Katastrophen-
schutzes im Sinne des BbgBKG zuständigen Kommunen.

3.5	 Nachwuchsgewinnung und Brandschutzerziehung

Antragsberechtigt und zugleich Zuwendungsempfangende für 
eine Zuwendung im Bereich der Nachwuchsgewinnung im 
Brand- und Katastrophenschutz und der Brandschutzerziehung 
sind

-	 die Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen 
Hilfeleistung im Sinne des BbgBKG,

-	 die Landkreise, die Kreis- bzw. Stadtfeuerwehrverbände 
sowie die Kreisverbände und die Landesverbände der im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen,

-	 weitere sich dem Ziel dieser Richtlinie widmende gemein-
nützige Vereine und

-	 Träger von Schulen gemäß §§ 100, 101 und 120 Absatz 1 
Satz 1 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG).

4	 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1	 Allgemeine Regelungen

Die zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen sind 
in VV/VVG Nummer 1 zu § 44 LHO geregelt und von der oder 
dem Antragstellenden nachzuweisen.

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Zuwendungen dürfen nur für solche Maßnahmen bewilligt wer-
den, die noch nicht begonnen worden sind, soweit im Folgen-

den nichts anderes bestimmt wird. Die Bewilligungsbehörde 
kann im Einzelfall und auf Antrag Ausnahmen vom Verbot des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns zulassen.

Die Zulassung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns be-
gründet keinen Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zu-
wendung. Wird ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn zugelassen, 
trägt die oder der Zuwendungsempfangende das Risiko einer 
späteren Nichtbewilligung einer Zuwendung. Die Zulassung 
des vorzeitigen Maßnahmenbeginns ist keine Zusicherung im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 38 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und stellt auch keine 
sonstige Vorentscheidung über eine Bewilligung dar.

Zentrale Beschaffung

Im Falle einer zentralen Beschaffung ermächtigt die oder der 
Antragstellende die Bewilligungsbehörde, die Beschaffungs-
maßnahme in ihrem oder seinem Namen durchzuführen. Eine 
entsprechende Erklärung muss mit der Antragstellung erfolgen. 
Die Bewilligungsbehörde ist befugt, mit dieser Aufgabe nach-
geordnete Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen zu 
beauftragen. Die Durchführung der Beschaffungsmaßnahmen 
richtet sich nach den Bestimmungen der Konzeption BKS-RL.

Folgekosten

Die mit einer Zuwendung verbundenen Folgekosten sind durch 
die Zuwendungsempfangenden zu tragen.

4.2	 Brandschutz, Hilfeleistung und integrierte Regional-
leitstellen

Für die Zuwendungsgegenstände Einsatzfahrzeuge und tech-
nische Ausstattung wird eine zentrale Beschaffung durch das 
Land zur Sicherstellung eines effektiven Mitteleinsatzes und zur 
Durchsetzung einheitlicher technischer Einsatzwerte angestrebt.

Zuwendungen für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahr-
zeuges kommen nur in Betracht, wenn dieses ein Mindestalter 
von 15 Jahren aufweist oder hinsichtlich seines Erhaltungs-
zustandes nicht zur Erfüllung der zugedachten Aufgaben gemäß 
Gefahrenabwehrbedarfsplan herangezogen werden kann. Der 
Bedarf einer Ersatzbeschaffung sowie der besondere Bedarf 
einer Neubeschaffung sind zu begründen und nachzuweisen.

Als Ersatzbeschaffungen gelten Maßnahmen, denen die un-
mittelbare Außerdienststellung eines Fahrzeuges aus dem 
Einsatzdienst der Feuerwehr des Aufgabenträgers folgt. Soll 
der bisherige Standort des Aufgabenträgers für das neu zu be-
schaffende Einsatzfahrzeug geändert werden, ist der Standort-
wechsel zu begründen.

4.3	 Katastrophenschutz

Für den Zuwendungsgegenstand Einsatzfahrzeug wird eine 
zentrale Beschaffung durch das Land zur Sicherstellung eines 
effektiven Mitteleinsatzes und zur Durchsetzung einheitlicher 
technischer Einsatzwerte angestrebt.

Zuwendungen für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahr-
zeuges kommen nur in Betracht, wenn dieses ein Mindestalter 
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von 20  Jahren aufweist oder hinsichtlich seines Erhaltungs-
zustandes nicht zur Erfüllung der zugedachten Aufgaben ge-
mäß VV KatSV herangezogen werden kann. Der Bedarf einer 
Ersatzbeschaffung sowie der besondere Bedarf einer Neu-
beschaffung sind zu begründen und nachzuweisen.

Als Ersatzbeschaffungen gelten Maßnahmen, denen die un-
mittelbare Außerdienststellung eines Fahrzeuges mit vergleich-
barem Einsatzwert am bisherigen Standort folgt. Ersatzbe-
schaffungen für die vom Bund im Rahmen des ergänzenden 
Katastrophenschutzes zur Verfügung gestellten Fahrzeuge sind 
von der Zuwendungsgewährung ausgeschlossen.

4.4	 Übungen im Katastrophenschutz

Für die beantragten Maßnahmen, die den Kriterien dieser Richt-
linie und dem Kapitel 4 der Konzeption BKS-RL entsprechen, 
wird zugelassen, dass frühestens ab dem Datum der Antrag-
stellung die Maßnahme begonnen werden kann. Das Verbot des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns gilt insoweit nicht.

4.5	 Nachwuchsgewinnung und Brandschutzerziehung

Für die beantragten Maßnahmen, die den Kriterien dieser Richt-
linie und dem Kapitel 5 der Konzeption BKS-RL entsprechen, 
wird zugelassen, dass frühestens ab dem Datum der Antrag-
stellung die Maßnahme begonnen werden kann. Das Verbot des 
vorzeitigen Maßnahmenbeginns gilt insoweit nicht.

Eine Zuwendung für Fahrzeuge erfolgt nur für Träger des 
Brandschutzes oder Kreisverbände der im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Hilfsorganisationen mit einer mindestens nach-
gewiesenen Stärke der Jugendfeuerwehr/Jugendgruppe von 
20  Angehörigen für ein Transportfahrzeug. In begründeten 
Einzelfällen kann die Bewilligungsbehörde darüber hinaus 
weitere gleichartige Zuwendungen bewilligen, wenn damit eine 
erhebliche Benachteiligung einzelner Jugendfeuerwehren oder 
-organisationen vermieden werden kann.

5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1	 Zuwendungsart

Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt.

5.2	 Finanzierungsart

Für Maßnahmen zur Ausstattung der Befehlsstellen gemäß 
Nummer 3.2 der Konzeption BKS-RL wird die Zuwendung als 
Festbetrag gewährt. Für alle übrigen Maßnahmen nach dieser 
Richtlinie erfolgt die Gewährung der Zuwendung als Anteil-
finanzierung.

5.3	 Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss bzw. 
nicht rückzahlbare Zuweisung gewährt.

5.4	 Bagatellgrenze

Das erhebliche Landesinteresse, das bei der Gewährung von 
Zuwendungen vorliegen muss (vgl. §  23  LHO), ist nur dann 

hinreichend gewahrt, wenn von Bagatellzuwendungen ab-
gesehen wird. Zuwendungen an Gemeinden und sonstige kom-
munale Aufgabenträger werden gemäß VVG Nummer 1.1 zu 
§  44  LHO nur bewilligt, wenn die Zuwendung im Einzelfall 
pro Antrag mehr als 5.000 Euro beträgt. Zuwendungen an den 
außergemeindlichen Bereich werden gemäß VV Nummer 1.5 
Satz  1 zu § 44 LHO nur bewilligt, wenn die Zuwendung im 
Einzelfall pro Antrag mehr als 2.500 Euro beträgt.

Für die Zuwendungsschwerpunkte Übungen im Katastrophen-
schutz gemäß Nummer  2.4 und Nachwuchsgewinnung und 
Brandschutzerziehung gemäß Nummer  2.5 wird abweichend 
für den gemeindlichen und außergemeindlichen Bereich eine 
Bagatellgrenze von 1.000 Euro im Einzelfall pro Antrag fest-
gelegt.

5.5	 Bemessungsgrundlage

Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind Grundlage für die 
Bemessung. Näheres zu den einzelnen Zuwendungsschwer-
punkten regelt die Konzeption BKS-RL.

Für den Nachweis der zuwendungsfähigen Ausgaben durch 
die Antragstellenden sind mindestens drei inhaltlich vergleich-
bare Angebote bzw. Preisvergleiche (konkrete Preisanfragen, 
keine Internetlinks) einzuholen und die Auswahlgründe zu do-
kumentieren. Die Anforderung und das Ergebnis sind der Be-
willigungsbehörde nachzuweisen. Sollten angeforderte Preis-
vergleiche nicht in ausreichender Anzahl erteilt werden, ist dies 
ebenfalls zu dokumentieren und gegenüber der Bewilligungs-
behörde nachzuweisen. Auch ist in geeigneter Form nachzu-
weisen, wenn für ausgewählte Maßnahmen nur ein Anbieter 
am Markt vorhanden ist (Alleinstellungsmerkmal). Hiervon 
ausgenommen sind Maßnahmen, die durch eine zentrale Be-
schaffung des Landes realisiert werden sollen.

Verbindlichkeiten, die vor einer Bewilligung bzw. vor einem 
vorzeitigen Maßnahmenbeginn entstanden sind, können nicht 
als zuwendungsfähige Ausgaben berücksichtigt werden.

5.6	 Zuwendungssatz/-betrag

Die Zuwendung in den einzelnen Zuwendungsschwerpunkten 
kann maximal bis zur dargestellten Höhe erfolgen:

Brandschutz, Hilfeleistung und integrierte Regionalleit-
stellen

Der Zuwendungssatz beträgt bis zu 50 Prozent der jeweils zu-
wendungsfähigen Ausgaben und kann in begründeten Einzel-
fällen, insbesondere bei dringenden oder unabweisbaren 
Bedarfen im Bereich der Digitalisierung, zum Aufbau von Red-
undanzen und für seitens des Landes festgelegte Beschaffungs-
schwerpunkte, bis zu 70 Prozent betragen. Für finanzschwache 
Kommunen kann durch die Bewilligungsbehörde der Zu-
wendungssatz auf bis zu 80  Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben erhöht werden.

Katastrophenschutz

Der Zuwendungssatz beträgt für die Modernisierung von Ein-
satzfahrzeugen bis zu 70  Prozent der jeweils zuwendungs-
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6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1	 Allgemeine Nebenbestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen- 
dungen zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) ge-
mäß VVG Nummer 5.1 zu § 44 LHO und im Übrigen die Allge- 
meinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P)  
gemäß VV Nummer 5.1 zu § 44 LHO. Weiterhin werden be-
sondere Nebenbestimmungen festgelegt.

6.2	 Zweckbindung

Die mit der Zuwendung beschaffte Ausstattung ist für die Dauer  
der Zweckbindung für den entsprechenden Zuwendungszweck  
einzusetzen. Die Zweckbindungsfristen der einzelnen Zuwen- 
dungsschwerpunkte werden in der Konzeption BKS-RL konkre-
tisiert und im Zuwendungsbescheid festgelegt. Im Übrigen rich-
tet sich die Zweckbindungsfrist nach den Abschreibungstabellen 
für die Absetzung für Abnutzung (AfA) des Bundesministeriums 
der Finanzen. Veränderungen am Zuwendungsgegenstand 
sind bis zum Ende des Zweckbindungszeitraumes nur mit Zu-
stimmung der Bewilligungsbehörde zulässig.

6.3	 Einsatzfahrzeuge

Einsatzfahrzeuge sind vor der Indienststellung durch die 
Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und 
Katastrophenschutz des Landes Brandenburg technisch abzu-
nehmen.

6.4	 Weiterleitung von Zuwendungen

Die Weiterleitung einer Zuwendung von Aufgabenträgern im 
Sinne des BbgBKG an einen oder mehrere weitere Aufgaben-
träger im Sinne des BbgBKG ist nur zulässig, wenn gegen-
über dem Zuwendungsempfangenden gesichert ist, dass die 
Zuwendungsbestimmungen dieser Richtlinie auch durch den 
Letztzuwendungsempfangenden eingehalten werden, diese 
gegenüber der Bewilligungsbehörde schriftlich erklärt wird und 
die Bewilligungsbehörde zustimmt.

Bei der Weiterleitung sind dem Letztzuwendungsempfangen-
den die gleichen Bestimmungen aufzuerlegen, die auch dem 
Erstzuwendungsempfangenden mit dem Zuwendungsbescheid 
auferlegt wurden. Die ANBest-G ist zum Bestandteil des Be-
scheides oder Vertrages an den Letztzuwendungsempfangen- 
den zu erklären. Im Übrigen richtet sich die Weitergabe sinn-
gemäß nach den VV Nummer  12.1 bis 12.4 zu §  44 LHO. 
Eine Kopie jedes Weiterleitungsbescheides oder der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung ist der Bewilligungsbehörde zu über-
senden.

7	 Verfahren

7.1	 Antragsverfahren

7.1.1	 Antragstellung

Für jede Maßnahme ist ein gesonderter und vollständiger An-
trag bei der Bewilligungsbehörde zu stellen.

fähigen Ausgaben. Für finanzschwache untere Katastrophen-
schutzbehörden kann durch die Bewilligungsbehörde der 
Zuwendungssatz auf bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen 
Ausgaben erhöht werden.

Für die Ausstattung von Befehlsstellen wird ein Festbetrag von 
3.000 Euro je Befehlsstelle nach den Maßgaben der Konzeption 
BKS-RL gewährt.

Übungen im Katastrophenschutz

Der Zuwendungssatz beträgt bis zu 70 Prozent der jeweils zu-
wendungsfähigen Ausgaben.

Nachwuchsgewinnung und Brandschutzerziehung

Der Zuwendungssatz wird auf bis zu 80  Prozent der jeweils 
zuwendungsfähigen Ausgaben mit folgenden Einschränkungen 
festgelegt:

Bei der Beschaffung von Schutzbekleidung einer Jugend-
feuerwehr oder Jugendorganisation einer im Katastrophen-
schutz mitwirkenden Hilfsorganisation wird der maximale Zu-
wendungsbetrag auf 150 Euro für jedes nachgewiesene aktive 
Mitglied in einer Jugendfeuerwehr und Jugendorganisation 
eines Kreisverbandes oder einer im Katastrophenschutz mit-
wirkenden Hilfsorganisation zuzüglich einer Poolreserve von 
10 Prozent der nachgewiesenen aktiven Mitglieder festgelegt. 
Eine erneute Bewilligung kann frühestens im 2. Jahr nach dem 
Jahr der letzten Bewilligung erfolgen.

Maßnahmen zum Wahlpflichtfach „Feuerwehr“ oder einer ent-
sprechenden Arbeitsgemeinschaft sind von dieser Regelung 
ausgenommen, es besteht jedoch die Möglichkeit, einen Be-
kleidungspool zu bilden. Wenn ein Bekleidungspool gebildet 
wurde, kann eine erneute Bewilligung frühestens im 3.  Jahr 
nach dem Jahr der letzten Bewilligung erfolgen.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen wird der anteilige Zu-
wendungsbetrag auf maximal 15.000 Euro begrenzt.

5.7	 Finanzschwache Kommunen

Als finanzschwach im Sinne dieser Richtlinie gilt eine Kom-
mune, wenn diese zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzepts nach den Vorgaben der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Jahr vor der Antrag-
stellung und/oder im Jahr der Antragstellung verpflichtet war 
und/oder die Inanspruchnahme eines Kassenkredits zum 31.12. 
vor dem Antragsjahr nachweisen kann. Ämter fallen unter diese 
Regelung, sofern mehr als 50 Prozent der Einwohner in amts- 
angehörigen Gemeinden wohnen, die gemäß den genannten 
Kriterien als finanzschwach gelten. Hierzu ist die Stellung-
nahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Ein-
schätzung der finanziellen Lage der Kommune dem Antrag bei-
zulegen (Anlage 1b).

Die Entscheidung über die Einstufung als finanzschwache 
Kommune im Sinne dieser Richtlinie trifft die Bewilligungs-
behörde.
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Es gilt das Datum des E-Mail-Eingangs. Anträge, die nicht 
fristgemäß im festgelegten Zeitraum eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

7.1.3	 Antragsunterlagen

Der Antrag wird unter Verwendung des Antragsdokumentes 
(Anlage  1a) gestellt. Die weiteren erforderlichen Anlagen 
unterscheiden sich nach den einzelnen Zuwendungsschwer-
punkten und richten sich nach den Vorgaben der Konzeption 
BKS-RL und der Antragsdokumente.

Sofern Stellungnahmen von weiteren Stellen, wie dem zu-
ständigen Landkreis oder einem Beirat, als antragsbegründende 
Unterlagen erforderlich sind, müssen diese von den Antrag-
stellenden eingeholt und fristgerecht mit dem Antrag ein-
gereicht werden.

Unvollständige Anträge werden nicht berücksichtigt.

7.2	 Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist das Ministerium des Innern und für 
Kommunales des Landes Brandenburg (MIK). Das MIK kann 
die Aufgabe der Bewilligungsbehörde auf eine nachgeordnete 
Behörde übertragen. Die Aufgabenübertragung wird 12  Wo-
chen im Voraus bekanntgegeben.

Nach abschließender Prüfung der Einzelanträge werden die 
Zuwendungsbescheide erlassen und den Antragstellenden zu-
geleitet. Liegen die Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor, 
wurde der Antrag nicht innerhalb der Antragsfrist bzw. unvoll-
ständig eingereicht oder stehen nicht ausreichend Haushalts-
mittel zur Verfügung, erteilt die Bewilligungsbehörde einen 
ablehnenden Bescheid.

Die Bewilligungsbehörde teilt den Sonderaufsichtsbehörden 
gemäß § 22 BbgBKG mit, wie die Maßnahmen im jeweiligen 
Haushaltsjahr beschieden wurden.

7.3	 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der Zuwendung ist entsprechend den Vorgaben 
des Zuwendungsbescheides und mit der Mittelanforderung bei 
der Bewilligungsbehörde anzufordern.

7.4	 Verwendungsnachweisverfahren

Die Verwendung der Zuwendung ist durch die Zuwendungs-
empfangenden gegenüber der Bewilligungsbehörde nach Maß-
gabe des Zuwendungsbescheides nachzuweisen.

Für Maßnahmen, die zentral durch das Land beschafft wer-
den, ist kein Verwendungsnachweis erforderlich. Wenn mit der 
Mittelanforderung bereits die abschließende Rechnung für die 
bewilligte Maßnahme nachgewiesen wird, ist ebenso kein Ver-
wendungsnachweis einzureichen.

7.5	 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-

Das Antragsformular und die erforderlichen Anlagen sind voll-
ständig auszufüllen. Die gezeichneten Originaldokumente des 
Antrags sind jeweils als unterschriebenes Scan-Dokument und 
unveränderliche PDF-Datei zu speichern und mit den erforder-
lichen Anlagen ausschließlich per E-Mail an

Referat38@mik.brandenburg.de

zu übermitteln.

Eine Übermittlung der Anträge in Papierform an die Be-
willigungsbehörde erfolgt nicht. Anlagen zum Antrag mit gro-
ßen Datenmengen können in anderer Form elektronisch oder 
auf Datenträgern übermittelt werden.

Mit Inbetriebnahme einer Software zur Bearbeitung von Zu-
wendungen erfolgt die Antragsübermittlung ausschließlich in 
elektronischer Form über diese Antragsplattform, wenn dies 
durch die Bewilligungsbehörde auf der Website

https://mik.brandenburg.de/mik/de/innere-sicherheit/
brand-katastrophenschutz/zuwendungen/brand-und-
katastrophenschutz-richtlinie/

bekannt gegeben worden ist.

7.1.2	 Antragsfristen

Die Anträge sind bei der Bewilligungsbehörde zu folgenden 
Terminen einzureichen:

Zuwendungsschwerpunkt/ 
Gegenstand

Antragsfrist

Brandschutz und Hilfeleistung 
technische Ausstattung 
(Nummer 2.2 Konzeption BKS-RL)

01.09. - 30.11.
für das kommende Haushaltsjahr.

Katastrophenschutz 
Ausstattung der Befehlsstellen 
(Nummer 3.2 Konzeption BKS-RL)

01.09. - 30.11.
für das kommende Haushaltsjahr.

Nachwuchsgewinnung und  
Brandschutzerziehung 
(Kapitel 5 Konzeption BKS-RL)

01.09. - 30.11.
für das kommende Haushaltsjahr.
Für das Wahlpflichtfach „Feuer-
wehr“ oder eine entsprechende 
Arbeitsgemeinschaft in Schulen 
sind die Antragsunterlagen und 
die Anzahl der Schüler/Schülerin-
nen bis spätestens 4 Wochen nach 
Schuljahresbeginn zu ergänzen.

Katastrophenschutz 
Übungen im Katastrophenschutz 
(Kapitel 4 Konzeption BKS-RL)

01.09. - 30.06.
für das laufende bzw. kommende 
Haushaltsjahr, mindestens jedoch 
2 Monate vor dem geplanten 
Übungstermin.

Brandschutz und Hilfeleistung 
Einsatzfahrzeuge 
(Nummer 2.1 Konzeption BKS-RL)

01.01. - 31.03.
für das laufende Haushaltsjahr.
Die Beschaffung erfolgt im 
Folgejahr.

IRLS  
technische Ausstattung 
(Nummer 2.3 Konzeption BKS-RL)

01.01. - 31.03.
für das laufende Haushaltsjahr.
Die Beschaffung erfolgt im 
Folgejahr.

Katastrophenschutz 
Einsatzfahrzeuge 
(Nummer 3.1 Konzeption BKS-RL)

01.01. - 31.03.
für das laufende Haushaltsjahr.
Die Beschaffung erfolgt im 
Folgejahr.
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wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in 
dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

8	 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft 
und tritt am 31. Dezember 2028 außer Kraft.

Anlagen1

Anlage 1a	 Antragsformular
Anlage 1b	 Stellungnahme der Kommunalaufsichtsbehörde
Anlage 2a	 Fragebogen Fahrzeuge Brandschutz
Anlage 2b	 Stellungnahme Sonderaufsichtsbehörde Fahrzeuge 

Brandschutz
Anlage 2c	 Fragebogen technische Ausstattung Brandschutz
Anlage 2d	 Stellungnahme Sonderaufsichtsbehörde technische 

Ausstattung Brandschutz
Anlage 3a	 Fragebogen Fahrzeuge Katastrophenschutz
Anlage 5a	 Fragebogen Nachwuchsgewinnung
Anlage 5b	 Stellungnahme Sonderaufsichtsbehörde Transport-

fahrzeug Nachwuchsgewinnung

1	 Auf eine Veröffentlichung der Anlagen im Amtsblatt wird verzichtet. Diese 
können auf der Internetseite des Ministeriums des Innern und für Kommuna-
les des Landes Brandenburg unter 

	 https://mik.brandenburg.de/mik/de/innere-sicherheit/brand-katastrophenschutz/
zuwendungen/brand-und-katastrophenschutz-richtlinie/ 

	 aufgerufen werden.

Einführung technischer Regelwerke  
für das Straßenwesen im Land Brandenburg 

 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

- Ausgabe 2019 - RLS-19; Ergänzung der Tabelle 4a

Runderlass  
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, 

Abteilung 4, Nr. 1/2026 - Verkehr 
Sachgebiet 12: Umweltschutz 

12.1: Lärmschutz 
Vom 15. Januar 2026

Der Runderlass richtet sich an

-	 die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg
-	 die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange- 

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num- 
mer  22/2025 vom 6.  November 2025 hat das Bundes-
ministerium für Verkehr die Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen - Ausgabe 2019 - RLS-19, Ergänzung der Tabelle 4a 
eingeführt.

Hiermit wird das genannte Allgemeine Rundschreiben des 
Bundesministeriums für Verkehr für die im Zuständigkeits-

bereich des Landes Brandenburg liegenden Bundesstraßen und 
Landesstraßen verbindlich eingeführt. Für die im Zuständig-
keitsbereich der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg 
liegenden Straßen wird die Anwendung empfohlen.

Dieser Runderlass wird im Amtsblatt für Brandenburg ver-
öffentlicht.

Das Regelwerk ist bei der FGSV-Verlag GmbH, Wesselinger 
Straße 17, 50999 Köln zu beziehen.

Siebte Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Rhin-/Havelluch“

Bekanntmachung des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Vom 13. Januar 2026

Auf Grund des § 2 Absatz 4 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 13. März 1995 
(GVBl. I S. 14), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2017 (GVBl. I Nr. 28) geändert worden ist, hat 
der Wasser- und Bodenverband „Rhin-/Havelluch“ dem Minis-
terium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz als Aufsichtsbehörde am 11.  November 2025 
die Siebte Änderung des Mitgliederverzeichnisses des Wasser- 
und Bodenverbandes „Rhin-/Havelluch“, zuletzt geändert am 
10. Juli 2024 (ABl. S. 562), angezeigt.

Die Siebte Änderung des Mitgliederverzeichnisses wird nach-
folgend veröffentlicht.

Potsdam, den 13. Januar 2026

Im Auftrag

Dr. Antonia Winterhager 
Referatsleiterin

Siebte Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Wasser- und Bodenverbandes 

„Rhin-/Havelluch“

1.	 Das Mitgliederverzeichnis des Wasser- und Bodenver-
bandes „Rhin-/Havelluch“, zuletzt geändert am 10.  Juli 
2024 (ABl. S. 562), wird wie folgt geändert:

Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:

„2.	Mitglieder
gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 GUVG Eigentümer von 
Grundstücken auf Antrag:

Agrar-GmbH Fehrbellin
Agrargenossenschaft „Ländchen Bellin“ eG
Agrargenossenschaft Lüchfeld eG
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Agrar GmbH Manker
Bellin Holk
Bellin, Mary
Bohm, Rainer
Das Mosaik e. V.
Deter-Tornow, Hannes
Dolinski, Doreen
Hennig, Petra
Hippauf, Burkhard
Kameke, Leo Ludwig von
Kühl, Nico
Laffert, Moritz von
Lämmerhof Berlowshof
Landwirtschaftsgesellschaft mbH Neukammer
Langer, Heidemarie
Lauterjung land- und forstwirtschaftliche Grundstücks 
GbR
Leßner, Carsten Dr.
Meyer, Prof. Dr. Peter
Michel, Anna Land- und Forstwirtschaft
Miteigentumsgemeinschaft Bellin, Holk und Schipp-
mann-Bellin, Bianca
Miteigentumsgemeinschaft Bellin, Mary und Sven
Miteigentumsgemeinschaft Glase, Anne-Karin und 
Detlef
Miteigentumsgemeinschaft Hennig, Thomas und Petra
Miteigentumsgemeinschaft Kühl, Andrea und Nico
Miteigentumsgemeinschaft Neumann, Rita und Agnes 
Landwirtschaft/Brennerei
Miteigentumsgemeinschaft Paasch, Karl, Hans-Ulrich, 
Dr. Angela und Marvin
Miteigentumsgemeinschaft Schnick, Babett und Mike
MJS Gestüt von Bellin GmbH & Co. KG
Mosaik-Berlin gGmbH
M & F Rhinluch Agrargesellschaft mbH
MURI Mutterkuh GmbH
Mylius, Hans-Joachim
Ökohof Kuhhorst gGmbH
Ostermann, Matthias
Preuße, Lutz
Radke, Loris
Rhinland-Agrargesellschaft Kremmen mbH
RLG Rhin-Land-Gesellschaft mbH & Co. KG
2. RLG Rhin-Land-Gesellschaft mbH & Co. KG
Rönnefahrt, Axel
Rönnefahrt, Hans
Salzwedel, Birgit
Staege, Jörg
Synakewicz, Björn, Landwirtschaftsbetrieb
Synakewicz, Sylvia
Tölle, Dietmar
VsK Vogelschutz-Komitee e. V.
Wäbersky, Jörg
Wichner, Guido“

2.	 Die Änderung gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2026.

Erteilung der staatlichen Anerkennung  
als Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle  

nach § 9 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
in 14772 Brandenburg an der Havel

Bekanntmachung  
des Ministeriums für Gesundheit und Soziales 

Vom 22. Januar 2026

Beratungsstellen erhalten auf Antrag die staatliche Anerken- 
nung nach § 9 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) 
vom 27.  Juli 1992 (BGBl.  I S. 1398), das zuletzt durch Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 7.  November 2024 (BGBl.  2024 I 
Nr. 351) geändert worden ist, wenn sie gemäß Nummer 5.1 der 
Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Frauen zur Anerkennung von Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen vom 4. August 1997 (ABl. S. 706) die Voraus-
setzungen gemäß Nummer 3 der Richtlinie erfüllen.

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat dem Demo-
kratischen Frauenverbund Landesverband Brandenburg e. V. 
für die Beratungsstelle in 14772 Brandenburg an der Havel, 
Walther-Ausländer-Straße 1, mit Wirkung zum 10. Dezember 
2025 die staatliche Anerkennung als Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstelle gemäß § 9 SchKG erteilt.

Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung von zwei Windenergieanlagen 

in 16845 Neustadt (Dosse)

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 3. Februar 2026

Der Firma UGE Neustadt (Dosse) GmbH & Co. KG Umwelt-
gerechte Energie, Dorfstraße  20 a in 18276  Lohmen, wurde 
die Genehmigung nach §  16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück in der Ge-
markung Neustadt (Dosse), Flur 14, Flurstück 60 und Flur 15, 
Flurstücke  13, 199 zwei Windenergieanlagen (WEA) zu er-
richten und zu betreiben. Mit der Änderungsgenehmigung 
10.028.Ä0/25/1.6.2.V/T11 vom 25. August 2025 erfolgte eine 
Änderung der Nebenbestimmungen des Ursprungsbescheids 
10.028.Ä0./22/1.6.2V/T11 vom 3. Juli 2023.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Genehmigungsbescheid 10.028.Ä0/22/1.6.2.V/T11 
vom 03.07.2023 des Landesamtes für Umwelt (LfU) wird 
wie folgt geändert:

a)	 Die Nebenbestimmung 2.1 entfällt.

b)	 Die Nebenbestimmung 2.3 entfällt.
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Genehmigung für Errichtung 
und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 15518 Steinhöfel

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 3. Februar 2026

Der Firma Green Wind Energy GmbH, Alt-Moabit 60 a in 
10555 Berlin, wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grund-
stück in 15518 Steinhöfel in der Gemarkung Schönfelde, 
Flur 1, Flurstück 125 eine Windkraftanlage zu errichten und zu 
betreiben (Az.: G04222).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Green Wind Energy GmbH (im Folgenden: 
Antragstellerin), Alt-Moabit 60 a in 10555 Berlin wird 
die

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes BImSchG 
erteilt, eine Windkraftanlage (WKA) auf dem Grundstück 
in 15518 Schönfelde

Gemarkung:	  Schönfelde,
Flur:	  1,
Flurstück:	  125

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschriebenen 
Umfang und unter Berücksichtigung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen (NB) zu er-
richten und zu betreiben.

c)	 Die Nebenbestimmungen 2.5 bis 2.11 entfallen.

d)	 Die Nebenbestimmung 2.4 wird wie folgt neu gefasst:

„Die beantragten Anlagen WEA 3 und WEA 9 kön-
nen antragsgemäß zur Tag- und Nachtzeit im Be-
triebsmodus Mode 1 mit einem maximal zulässigen 
Emissionswert Le,max von 108,9 dB(A) gefahren wer-
den.“

2.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

IV.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 5. Februar 2026 bis einschließlich 18. Februar 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West
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2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung (Az: 03401-22-15) nach §  72 
Abs.  1 Satz  1 der Brandenburgischen Bauordnung 
(BbgBO) für eine WKA mit Zulassung einer Ab-
weichung (Az: 00575-24-20) gemäß §  67 Abs.  1 
BbgBO von der Vorschrift des §  6 Abs.  3 BbgBO 
(Reduzierung der Abstandsflächen von 154,97 m 
auf 81,12 m). Die Baugenehmigung umfasst auch 
die Errichtung einer Löschwasserzisterne mit 75 m3 
Fassungsvermögen auf dem Grundstück in der Ge-
markung Steinhöfel, Flur 1, Flurstück 127 und

-	 die Waldumwandlung nach § 8 Abs. 1 Waldgesetz des 
Landes Brandenburg (LWaldG) in dem unter Neben-
bestimmung IV.10.1 näher beschriebenem Umfang.

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim LfU mit Sitz in Potsdam erhoben 
werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 5. Februar 2026 bis einschließlich 18. Febru-
ar 2026 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internet-
portal unter https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

in 19348 Perleberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 3. Februar 2026

Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld Erweiterung GmbH 
& Co. KG, Windmühlenberg in 24814 Sehestedt, wurde die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück am Standort 19348 
Perleberg in der Gemarkung Schönfeld, Flur  2, Flurstück  77 
eine Windenergieanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Windpark Premslin-Schönfeld Erweiterung GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: Antragstellerin), Windmühlen-
berg, 24814 Sehestedt, wird die

Genehmigung

erteilt, eine Windenergieanlage (WEA 6) auf dem Grund-
stück am Standort 19348 Perleberg in der:

Gemarkung:	 Schönfeld
Flur:	 2
Flurstück:	 77

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
behördliche Entscheidungen:

-	 Die Baugenehmigung gemäß §  72 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung einer 
Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
gemäß § 67 Abs. 1 der BbgBO zu den erforderlichen 
Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzie-
rung der Abstandsfläche auf die Projektionsfläche des 
Rotors bzw. einen Radius von 81,62 m)

3.	 Das Genehmigungsverfahren zu dem Antrag vom 
26.06.2024 auf Errichtung und Betrieb der WEA 7 auf 
dem Flurstück  6/2, Flur  2, Gemarkung Klockow wird 
eingestellt.

4.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Ge-
bühren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Be-
scheid.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung der Windenergieanlagen ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Gemäß § 63 Absatz 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 5. Februar 2026 bis einschließlich 18. Februar 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
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satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: Antragstellerin), Heinrich-
Hertz-Str. 6, 03044 Cottbus, wird die

Genehmigung

erteilt, zwei Windenergieanlagen (WEA 3 und WEA 4) auf 
dem Grundstück am Standort 14641 Wustermark in der:

Gemarkung:	 Buchow-Karpzow
Flur:	 3
Flurstück:	 3 (WEA 3), 35 (WEA 4)

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschriebe- 
nen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. genannten 
Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten und zu be-
treiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
behördliche Entscheidungen:

-	 Die Baugenehmigung gemäß §  72 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß §  67 Abs.  1 der BbgBO zu den er-
forderlichen Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 5 BbgBO 
(Reduzierung der Abstandsfläche auf die Projektions-
fläche des Rotors bzw. einen Radius von 85,11 m)

-	 die denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß § 9 Abs. 1 des  
Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) 
für das Bodendenkmal Nr.  50513 „Siedlung Bronze-
zeit“.

3.	 Die Kostenentscheidung und die Festsetzung der Ge-
bühren und Auslagen erfolgen mit gesondertem Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten 
gegen die Zulassung der Windenergieanlagen ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Gemäß § 63 Absatz 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.“

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen 

in 14641 Wustermark

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 3. Februar 2026

Die Bekanntmachung der Entscheidung vom 30.  Dezember 
2025 samt Zugänglichmachung des Genehmigungsbescheids 
und dessen Berichtigung wird aufgrund eines Fehlers bei der 
Zugänglichmachung hiermit wiederholt:

Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, 
Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen, wurde die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf den Grundstücken am Standort 14641 Wustermark in 
der Gemarkung Buchow-Karpzow, Flur 3, Flurstücke 3 und 35, 
zwei Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:
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satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, 
so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin vor 
der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss 
das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. Gläu-
biger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des 
geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die er-
forderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst 
nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus die-
sem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz so- 
wie ihre Berichtigung werden in der Zeit vom 5.  Februar 
2026 bis einschließlich 18. Februar 2026 auf der Internetseite 
des Landesamtes für Umwelt Brandenburg unter https://lfu. 
brandenburg.de/info/genehmigungen-west zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
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Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort

Mittwoch,
25.03.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Briesen

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Kersdorf Flur 1,
Flurstück 393

Wasserfläche,
Der Gliening See

28.950 605
BV lfd.
Nr. 1

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Glieningsee in Kersdorf

Verkehrswert:  14.500,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 09.10.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 34/24

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
26.03.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Gosen

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Gosen Flur 2,
Flurstück 64/3

Gebäude- und 
Freifläche, Eich-
walder Straße 18

1.744 1161,
BV lfd.
Nr. 3

Lage: Eichwalder Straße 18, 15537 Gosen
Nutzung: Wohnhaus und Nebengebäude

Verkehrswert:  361.400,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 25.07.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 53/24

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
23.04.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Diehlo

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

1 Diehlo Flur 1,
Flurstück 71

Waldfläche,
Nördlich der 
K 6708

7.430 60,
BV lfd.
Nr. 1

2 Diehlo Flur 2,
Flurstück 44/2

Landwirtschafts-
fläche, Westlich 
der L 43

3.766 60,
BV lfd.
Nr. 2

4 Diehlo Flur 2,
Flurstück 294

Landwirtschafts-
fläche, Unland, 
Verkehrsfläche, 
Waldfläche, an 
der Gemarkung 
Möbiskruge

70.380 60,
BV lfd.
Nr. 4

5 Diehlo Flur 2,
Flurstück 479

Landwirtschafts- 
fläche, Wald-
fläche, Wasser-
fläche, an der 
Gemarkung 
Lawitz

14.206 60,
BV lfd.
Nr. 5

Diehlo Flur 2,
Flurstück 480

Landwirtschafts-
fläche,
Am Weg nach 
Lawitz

1.530 60,
BV lfd.
Nr. 5

Diehlo Flur 2,
Flurstück 481

Landwirtschafts-
fläche, Wald-
fläche, Am Weg
nach Lawitz

10.352 60,
BV lfd.
Nr. 5

Diehlo Flur 2,
Flurstück 482

Landwirtschafts-
fläche, Unland, 
Wasserfläche,
Am Weg nach 
Lawitz

9.218 60,
BV lfd.
Nr. 5

Nutzung: Land- und Forstwirtschaft

Lfd. Nr. 1

Verkehrswert:  6.500,00 EUR

Lfd. Nr. 2

Verkehrswert:  5.800,00 EUR

Lfd. Nr. 4

Verkehrswert:  53.000,00 EUR
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Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Landkreis Barnim

Der auf den Namen Angela Reiß ausgestellte und durch Verlust 
abhandengekommene Vollstreckungsausweis der Mitarbeiterin 
des Landkreises Barnim, Dienstausweisnummer 818, mit einer 
unbefristeten Gültigkeit, ausgestellt am 1. Februar 2023, wird 
hiermit für ungültig erklärt.

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Paul Wurche, Dienstausweisnummer 105114, 
Kartennummer 01059, Farbe blau, ausgestellt am 13.04.2017 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt.

Lfd. Nr. 5

Verkehrswert:  26.600,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 18.10.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 80/24

Aufgebotssachen

Amtsgericht Fürstenwalde/Spree
Abteilung für Zivilsachen des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree

26 II 10/25

Aufgebot

Frau Olga Bücker, Gehlenbergstraße  12  a, 66117 Saarbrücken  
hat den Antrag auf Kraftloserklärung einer abhandengekom- 
menen Urkunde bei Gericht eingereicht.

Es handelt sich um den erteilten Gesamthypothekenbrief, Grup-
pe 3, Briefnummer 008988 über 14.000,00 Reichsmark, über 
die noch im Grundbuch des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree, 
Gemarkung Woltersdorf, Blatt 21, in Abteilung III Nr. 10 ein-
getragene Hypothek zu 13.050,65 Reichsmark mit 5, unter Um-
ständen mit 5,5 % Zinsen jährlich.

Eingetragener Berechtigte:
Kreissparkasse des Kreises Niederbarnim in Berlin

Der Inhaber des Hypothekenbriefs wird aufgefordert, seine 
Rechte spätestens bis zu dem 12.05.2026 vor dem Amtsgericht 
Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße  8, 15517 Fürstenwalde/
Spree, Az.: 26 II 10/25 anzumelden und die Urkunde vorzulegen, 
da ansonsten die Kraftloserklärung des Briefes erfolgen wird.

Fürstenwalde/Spree, 12.01.2026

Sonstige Sachen

Amtsgericht Fürstenwalde/Spree
Abteilung für Zivilsachen des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree

26 II 3/25

Ausschließungsbeschluss

Die Berechtigten der im Grundbuch des Amtsgerichts Fürsten-
walde/Spree, Gemarkung Neu Zittau, Blatt 834, in Abteilung II 
Nr. 1 eingetragenen Vormerkung werden mit ihren Rechten aus- 
geschlossen.

Fürstenwalde/Spree, 12.01.2026



173Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 4 vom 4. Februar 2026

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Amt Rhinow

Das Amt Rhinow im Landkreis Havelland schreibt aufgrund 
des Ablaufes der Amtszeit des Stelleninhabers die Stelle

der Amtsdirektorin/des Amtsdirektors (m/w/d)

aus.

Die Amtszeit beginnt zum 25. Juni 2026, der bisherige Amts-
inhaber wird sich nicht erneut bewerben.

Das Amt Rhinow besteht aus den Gemeinden Gollenberg, Groß-
derschau, Havelaue, Kleßen-Görne, Seeblick und der Stadt  
Rhinow mit circa 4 700 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 
einer Fläche von 250 km2. Der Amtsbereich liegt im Land-
schaftsschutzgebiet Westhavelland, an der Grenze zum Land 
Sachsen-Anhalt und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das 
Amt ist Träger einer Grundschule und einer Kleinen Grund-
schule sowie von drei Kindertagesstätten und zwei Horten. Die 
Kernverwaltung hat 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor ist hauptamtliche Be-
amtin oder hauptamtlicher Beamter auf Zeit (Wahlbeamtin oder 
Wahlbeamter) und wird vom Amtsausschuss für die Dauer von 
acht Jahren gewählt. Die Einstufung erfolgt gemäß der Branden-
burgischen Kommunalbesoldungsverordnung (BbgKomBesV) 
in die Besoldungsgruppe A15.

Für die Stelle der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors wird 
eine zielstrebige, verantwortungsbewusste, belastbare, einsatz- 
und entscheidungsfreudige Persönlichkeit gesucht, die befähigt 
ist, mit den kommunalen Gremien vertrauensvoll, kooperativ, 
transparent und konstruktiv zusammenzuarbeiten, und an den 
Sitzungen teilzunehmen, die Verwaltung bürgernah, wirtschaft-
lich, ziel- und leistungsorientiert zu führen sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und anzuleiten.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss die Voraussetzungen 
für die Wahl zur Amtsdirektorin oder zum Amtsdirektor und 
zur Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß dem 
Beamtengesetz für das Land Brandenburg (Landesbeamten-
gesetz - LBG) in Verbindung mit dem Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG) erfüllen sowie mindestens die Befähigung für den 
gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst oder eine vergleich-
bare Qualifikation besitzen und eine ausreichende Erfahrung für 
dieses Amt nachweisen (§ 138 Absatz 1 Satz 4 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg).

Als weitere Voraussetzungen werden erwartet:

-	 Führungs- und Leitungserfahrung vorzugsweise im kom-
munalen Bereich sowie Sach- und Verwaltungskenntnisse 
für die Arbeit in der Kommunalverwaltung,

-	 soziale Kompetenz zur vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit den Vertretungen,

-	 Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben nach dem 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg,

-	 Kompetenzen in Bürokommunikation und digitaler Ver-
waltung.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss im Besitz eines 
Führerscheins der Klasse B sein und bereit sein, selbst ein 
Dienstfahrzeug zu fahren.

Bewerbungen mit weiteren Unterlagen (tabellarischer Lebens-
lauf mit Lichtbild, Zeugnisse, lückenloser Tätigkeitsnachweis, 
Fotokopie Fahrerlaubnis, Führungszeugnis sowie gegebenen-
falls Referenzen) sind

bis zum 1. März 2026

entweder

per E-Mail mit Dokumenten als PDF-Anhang (andere Formate 
werden nicht angenommen)

an: Amtsausschuss@Rhinow.de

oder

im verschlossenen Umschlag schriftlich an das

Amt Rhinow
Vorsitzender des Amtsausschusses
Kennwort: „Bewerbung AD“
Lilienthalstraße 3
14728 Rhinow

zu richten.

Mit Einreichen der Bewerbung ist zeitnah ein aktuelles behörd-
liches Führungszeugnis bei der für Ihren Wohnort zuständigen 
Meldebehörde oder online beim Bundesamt für Justiz zur Vor-
lage für das Amt Rhinow zu beantragen, zu Händen des Amts-
ausschussvorsitzenden, mit dem Grund „Bewerbung“.

Bewerbungen von behinderten Bewerbenden werden bei glei-
cher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Die 
berufliche Gleichstellung der Geschlechter wird gewährleistet. 
Zur Geltendmachung der Rechte für schwerbehinderte be-
ziehungsweise gleichgestellte behinderte Menschen ist mit der 
Einreichung der Bewerbungsunterlagen die Vorlage der ent-
sprechenden amtlichen Nachweise erforderlich.

Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehen, werden nicht erstattet.
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NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein Reichenwalder Faschingsfreunde e. V., c/o Sibylle 
Tauchert, Kolpiner Straße 21, 15526 Reichenwalde, ist am 
16. September 2025 durch Mitgliederbeschluss zum 31. Dezem-
ber 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger 
werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein 
bei nachstehend genannten Liquidatorinnen anzumelden:

Sibylle Tauchert	 Heidrun Teetz
Kolpiner Straße 21	 Storkower Straße 5
15526 Reichenwalde	 15526 Reichenwalde

Konstanze Utikal
Storkower Straße 30 a
15526 Reichenwalde

Der Verein zur Förderung der Jugend und des Gemein-
wohls im Wohngebiet am Lindenzentrum e. V., c/o Andreas 
Roß, Haselnussweg 15, 16816 Neuruppin, ist am 13. Juni 2025 
aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden 
aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei 
nachstehend genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren an-
zumelden:

Andreas Roß	 Roswitha Schulz
Haselnussweg 15	 Haselnussweg 11
16816 Neuruppin	 16816 Neuruppin

Der Verein „Förderverein für die kulturelle Dorfgestaltung 
Dolgenbrodt e. V.“, c/o Ingrid Bärbel Brigitte Elix, Am See-
korso  12, 15754  Heidesee, ist zum 31.  Dezember 2025 am 
12.  Februar 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genannter Liquidatorin anzumel- 
den:

Ingrid Bärbel Brigitte Elix
Am Seekorso 12
15754 Heidesee

Der Verein Behindertenverband Osthavelland e. V, c/o Bodo 
Jannasch, Hamburger Straße 25 b, 14641  Nauen, ist zum 
31. Dezember 2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genannten Liquidatorinnen und Li-
quidatoren anzumelden:

Bodo Jannasch	 Margot Pirsch
Hamburger Straße 25 b	 Freiligrathstraße 14
14641 Nauen	 14612 Falkensee

Annelies Schöps	 Yvonne Zapf
Bahnhofstraße 26	 Gohlitzer Straße 3
14641 Nauen	 14641 Nauen

Der Verein „ARTprädikow“, c/o Jakob Friderichs, Ryke-
straße 37, 10405 Berlin, ist am 3. März 2025 aufgelöst wor-
den. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, 
bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend ge-
nannten Liquidatorinnen und Liquidatoren anzumelden:

Jakob Friderichs	 Ann-Katrin Hellwig-Schaffner
Rykestraße 37	 Rykestraße 37
10405 Berlin	 10405 Berlin

Der Verein „Kulturzeit Schönefeld e. V.“ c/o Rainer Giese, 
Karlshofer Gut 8, 12529 Schönefeld OT Kiekebusch, ist per Be-
schluss der Mitgliederversammlung vom 26. Juni 2025 aufgelöst 
worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefor- 
dert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend 
genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren anzumelden:

Friederike Damm	 Rainer Giese
Schulzendorfer Straße 10	 Karlshofer Gut 8
12529 Schönefeld	 12529 Schönefeld
OT Waltersdorf	 OT Kiekebusch

Sofern eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht 
ist, ist ein frankierter Rückumschlag beizufügen.

Hinweis:

Mit der Abgabe der Bewerbung erklären Sie sich mit der Er-
fassung und Speicherung Ihrer Daten einverstanden. Sie er-
klären sich auch damit einverstanden, dass Ihre Daten den Mit-
gliedern des Amtsausschusses des Amtes Rhinow zur Kenntnis 

gegeben werden können. Nach Abschluss des Verfahrens wer-
den Ihre Daten vernichtet beziehungsweise gelöscht. Die Daten 
der zukünftigen Stelleninhaberin oder des zukünftigen Stellen-
inhabers werden in die Personalakte und in elektronischer Form 
übernommen. Die Datenverarbeitung erfolgt unter Berück-
sichtigung der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung 
mit § 26 Absatz 1 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes. 
Weitere datenschutzrechtliche Informationen finden Sie auf der 
Internetseite www.Rhinow.de.
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